
Geothermie – Grundlagen, Fachinformation und 

Informationsmanagement



Verändert nach © Sidney Harris in American Scientist, Nov-Dec 1977

Ja, jetzt ist es 

nachvollziehbar!

Zusammenfassung

Ist/Haben:
• Anzeige- und Auskunftssystem

• aggregierte standortkundliche Information

• dezentrale Fachdaten
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Ziel/Soll
• Umsetzung GeolDG – insbesondere §§ 5 und 16

• Bündelung und Auswertung dezentraler Fachdaten 

zu qualifiizierter standortkundlicher Information in 

einem Portal



Gliederung

• § GeolDG §

§ 2 Sachlicher und räumlicher Anwendungsbereich 

§ 3 Begriffsbestimmungen

§ 5 Aufgaben der zuständigen Behörde

§ 15 Abschluss einer geologischen Untersuchung; Beginn der Übermittlungsfrist; Einhaltung 
der Anzeige- und Übermittlungsfristen

§ 16 Datenformat

• Grundlagen
• Theoretisch/methodisch

– Temperaturgang und Zeit (Tag-/Jahr) und Raum (Heft 22 Abbildung 1 und 2)

– Grundlagen Kennwerte für Boden und Gesteine (Heft 22 Abbildung 3 und Tabelle 1/2)

• Standortkundlich

– Operationalisierung der Thermischen Leitfähigkeit/Wärmeleitfähigkeit Boden (Heft 22 Abbildung 4)

– Lockergestein (Heft 22 Abbildung 7)

– Modell (Heft 22 Abbildung 8)

• Umsetzung
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GeolDG
§ 2 Sachlicher u. räumlicher Anwendungsbereich

(7) Die bergrechtlichen, wasserrechtlichen, bodenschutzrechtlichen, naturschutzrechtlichen, 

immissionsschutzrechtlichen, strahlenschutzrechtlichen, landwirtschaftsrechtlichen, 

forstrechtlichen, bodenschätzungsrechtlichen und baurechtlichen Bestimmungen bleiben 

unberührt.
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GeolDG
§ 2 Sachlicher u. räumlicher Anwendungsbereich

(7) Die bergrechtlichen, wasserrechtlichen, bodenschutzrechtlichen, naturschutzrechtlichen, 

immissionsschutzrechtlichen, strahlenschutzrechtlichen, landwirtschaftsrechtlichen, 

forstrechtlichen, bodenschätzungsrechtlichen und baurechtlichen Bestimmungen bleiben 

unberührt.
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GeolDG

§ 3 Begriffsbestimmungen
(1) Staatliche geologische Landesaufnahme im Sinne dieses Gesetzes ist die systematische punkt-, linien-, 

flächen- und raumbezogene Erfassung, Analyse, Beschreibung, Dokumentation und Darstellung der 

geologischen Verhältnisse der Erdoberfläche, des geologischen Untergrunds und, soweit im Rahmen 

einer geologischen Untersuchung erstellt, des Bodens und des Grundwassers.

(2) Eine geologische Untersuchung umfasst

1. alle allgemein geologischen, rohstoffgeologischen, ingenieurgeologischen, geophysikalischen, 

mineralogischen, geochemischen, bodenkundlichen, geothermischen, hydrogeologischen sowie 

geotechnischen Messungen und Aufnahmen der Erdoberfläche, des geologischen Untergrunds, des 

Bodens oder des Grundwassers mit Hilfe von Schürfen, Bohrungen, Feld- oder 

Bohrlochmessungen und sonstigen Erkundungsmethoden wie der Fernerkundung sowie die 

Aufbereitung der hierbei gewonnenen Daten mit am Markt verfügbaren technischen Mitteln in 

vergleichbare und bewertungsfähige Daten, zum Beispiel in Form von Daten- und 

Gesteinssammlungen, Schichtenverzeichnissen oder grafischen Darstellungen, sowie

2. die Analyse und Bewertung der nach Nummer 1 gewonnenen Fachdaten, zum Beispiel in Form von 

Gutachten, Studien oder räumlichen Modellen des geologischen Untergrunds einschließlich 

Vorratsberechnungen oder in Form von Daten zu sonstigen Nutzungspotenzialen des 

Untersuchungsgebiets.
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GeolDG

§ 5 Aufgaben der zuständigen Behörde
(1) Die zuständige Behörde nimmt die staatliche geologische Landesaufnahme mittels eigener 

geologischer Untersuchungen sowie auf der Grundlage geologischer Untersuchungen Dritter vor.

(2) Die zuständige Behörde sichert die in § 2 Absatz 1 Nummer 4 genannten für die geologische 
Landesaufnahme erforderlichen geologischen Daten sowie gegebenenfalls ausgewählte 
Bohrkerne und Bohr-, Gesteins- und Bodenproben, um deren dauerhafte Verfügbarkeit, 
Lesbarkeit und Verständlichkeit zu gewährleisten. Bereits bei ihr vorhandene analoge Daten soll 
die zuständige Behörde im Zuge der Datensicherung digitalisieren, so dass diese Daten nach den 
Anforderungen der §§ 5 bis 9 des Geodatenzugangsgesetzes vom 10. Februar 2009 (BGBl. I S. 278), 
das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. November 2012 geändert worden ist, öffentlich bereitgestellt 
werden können. Die Pflicht zur Datensicherung ist auch erfüllt, wenn eine nach § 14 Satz 1 Nummer 
1, 2 oder Nummer 3 verpflichtete Person die Daten auf Grund von § 11 Absatz 2 vorhält oder auf 
Grund von § 11 Absatz 3 von der Übermittlung der Daten befreit ist, die sie ansonsten nach den §§ 9, 
10 Absatz 1 oder auf Grund von § 10 Absatz 2 übermitteln müsste.

(3) Die zuständige Behörde gewährleistet die öffentliche Bereitstellung der bei ihr vorhandenen 
geologischen Daten nach den Anforderungen der §§ 5 bis 9 des Geodatenzugangsgesetzes und 
nach den auf Grund des § 14 des Geodatenzugangsgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen oder 
nach den dem Geodatenzugangsgesetz entsprechenden landesrechtlichen Regelungen, soweit 
dieses Gesetz oder eine auf Grund des § 38 Absatz 1 erlassene Rechtsverordnung nichts anderes 
bestimmen. Die zuständige Behörde stellt geologische Daten den Behörden und Personen nach § 33 
Absatz 1, die öffentliche Aufgaben des Bundes und der Länder erfüllen, zur Verfügung
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GeolDG
§ 15 Abschluss einer geologischen Untersuchung; Beginn der 

Übermittlungsfrist; Einhaltung der Anzeige- und Übermittlungsfristen

(3) Ist die geologische Untersuchung auf Grund anderer Gesetze anzeige- oder 

genehmigungspflichtig, so sind die Anzeige- und Übermittlungsfristen nach den §§ 8 bis 10 

Absatz 1 auch eingehalten durch die fristgerechte Anzeige und die vollständige Übermittlung 

der geologischen Daten an die Behörde, die für die Anzeige oder Genehmigung der 

geologischen Untersuchung auf Grund anderer Gesetze zuständig ist. Diese Behörde 

übermittelt die geologischen Daten unverzüglich an die nach § 37 zuständige Behörde. Die 

nach § 37 zuständige Behörde kann geologische Daten von den nach § 14 Satz 1 

verpflichteten Personen nachfordern, wenn die übermittelten Daten nicht vollständig sind
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GeolDG

§ 16 Datenformat
(1) In den Fällen der §§ 8 bis 10 sind die Daten der zuständigen Behörde, soweit möglich und 

gegebenenfalls in Absprache mit der zuständigen Behörde, in einem von ihr benannten 

interoperablen Format elektronisch zu übermitteln. Unbeschadet des Satzes 1 sind für die 

Interoperabilität raumbezogener Daten die Durchführungsbestimmungen nach Artikel 5 Absatz 4, 

Artikel 7 Absatz 1 und Artikel 16 der Richtlinie 2007/2/EG zu beachten.

(2) Im Fall des § 12 sind die Daten der zuständigen Behörde, soweit möglich, elektronisch zu 

übermitteln
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Workflow und Informationsmanagement
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Standortkundliche Grundlagen
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Standortkundliche Grundlagen
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Theoretisch/methodisch

• Temperaturgang und Zeit (Tag-/Jahr) und Raum

• Grundlagen Kennwerte für Boden und Gesteine

Standortkundlich

• Operationalisierung der Thermischen Leitfähigkeit/Wärmeleitfähigkeit Boden

• Lockergestein

• Tiefenmodell

Administrativ

• Standortabfrage

• Umsetzung LAWA Kriterien



Theoretisch/methodische Grundlagen
mittel und langfristiger Verlauf von Bodentemperatur und -feuchte
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Wetter und Klima - Deutscher Wetterdienst -

Bodenfeuchteviewer - Zeitlicher Verlauf der Bodenfeuchte 

(dwd.de)

https://www.dwd.de/DE/leistungen/bofeu_zeitreihen/bofeuzeitreihen.html;jsessionid=A709358C92215380F679C24331BEA8FD.live11053?nn=732680


Theoretisch/methodische Grundlagen

Bodenfeuchte Tagesgang
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https://www.dwd.de/DE/leistungen/bodenfeuchte/bodenfeuchte.html

https://www.dwd.de/DE/leistungen/bodenfeuchte/bodenfeuchte.html


Theoretisch/methodische Grundlagen

Bodentemperatur Tagesgang
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https://www.dwd.de/DE/leistungen/bodentemperatur/bodentemperatur.html



Methodische Grundlagen 

Kennwerte für Boden-, Locker- & Festgesteine
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Standortkundliche Grundlagen

Leitfähigkeit/Wärmeleitfähigkeiten der Böden
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Standortkundliche Grundlagen
Leitfähigkeit/Wärmeleitfähigkeit im oberflächennahen Raum
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Standortkundliche Grundlagen

Isothermen in 1.500 und 3.000 m
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Kommunikation & Information 

Schema zur Umsetzung von GDI & GeolDG
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Geothermieportal – Umsetzung als Workflow
Antragstellung und Informationsbereitstellung im Portal
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Schlussfolgerung
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Veränder nach: https://slidetodoc.com/soils-and-environment-we-can-save-700-lira/

https://slidetodoc.com/soils-and-environment-we-can-save-700-lira/


Impressum

Geothermie – der fachliche und rechtliche Rahmen der Wärmewende 

(Workshop Geothermie LAGB)

Geothermie – Grundlagen, Fachinformation und Informationsmanagement

Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt

Dr. Klaus-Jörg Hartmann & Lars Schimpf


